
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2022/6/30 Ra 2019/13/0051
 JUSLINE Entscheidung
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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §27

EStG 1988 §4 Abs12

KStG 1988 §8 Abs2

Rechtssatz

Bei verdeckten Vorteilszuwendungen einer Gesellschaft an ihre Gesellschafter ist grundsätzlich von einer verdeckten

Ausschüttung auszugehen, außer es wird der Nachweis erbracht, dass eine Einlagenrückzahlung vorliegt (vgl. etwa

VwGH 5.2.2021, Ro 2019/13/0027; 22.11.2018, Ra 2018/15/0037).
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